
HHR Lfg. 240 Februar 2010 Kolbe

§ 4g

B i l dung e i n e s Au sg l e i c h s po s t e n s b e i En t n ahme
na ch § 4 Ab s a t z 1 S a t z 3

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346)

(1) 1Ein unbeschränkt Steuerpflichtiger kann in Höhe des Unterschieds-
betrags zwischen dem Buchwert und dem nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1
zweiter Halbsatz anzusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts des Anlage-
vermögens auf Antrag einen Ausgleichsposten bilden, soweit das Wirt-
schaftsgut infolge seiner Zuordnung zu einer Betriebsstätte desselben
Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 als entnommen gilt. 2Der Ausgleichsposten ist
für jedes Wirtschaftsgut getrennt auszuweisen. 3Das Antragsrecht kann
für jedes Wirtschaftsjahr nur einheitlich für sämtliche Wirtschaftsgüter
ausgeübt werden. 4Der Antrag ist unwiderruflich. 5Die Vorschriften des
Umwandlungssteuergesetzes bleiben unberührt.
(2) 1Der Ausgleichsposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnerhö-
hend aufzulösen. 2Er ist in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen,
1. wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut aus dem Betriebs-

vermögen des Steuerpflichtigen ausscheidet,
2. wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut aus der Besteue-

rungshoheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausscheidet
oder

3. wenn die stillen Reserven des als entnommen geltenden Wirtschafts-
guts im Ausland aufgedeckt werden oder in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts hätten aufgedeckt
werden müssen.

(3) 1Wird die Zuordnung eines Wirtschaftsguts zu einer anderen Betriebs-
stätte des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union im Sinne des Absatzes 1 innerhalb der tatsächlichen Nut-
zungsdauer, spätestens jedoch vor Ablauf von fünf Jahren nach Änderung
der Zuordnung, aufgehoben, ist der für dieses Wirtschaftsgut gebildete
Ausgleichsposten ohne Auswirkungen auf den Gewinn aufzulösen und
das Wirtschaftsgut mit den fortgeführten Anschaffungskosten, erhöht um
zwischenzeitlich gewinnerhöhend berücksichtigte Auflösungsbeträge im
Sinne der Absätze 2 und 5 Satz 2 und um den Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Rückführungswert und dem Buchwert im Zeitpunkt der
Rückführung, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert, anzusetzen.
2Die Aufhebung der geänderten Zuordnung ist ein Ereignis im Sinne des
§ 175 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung.
(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung bei der Ermitt-
lung des Überschusses der Betriebseinnahmen über die Betriebsausga-
ben gem. § 4 Abs. 3. 2Wirtschaftsgüter, für die ein Ausgleichsposten nach
Absatz 1 gebildet worden ist, sind in ein laufend zu führendes Verzeich-
nis aufzunehmen. 3Der Steuerpflichtige hat darüber hinaus Aufzeichnun-
gen zu führen, aus denen die Bildung und Auflösung der Ausgleichspos-
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ten hervorgeht. 4Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 2 und 3 sind der
Steuererklärung beizufügen.
(5) 1Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, der zuständigen Finanzbehörde
die Entnahme oder ein Ereignis im Sinne des Absatzes 2 unverzüglich
anzuzeigen. 2Kommt der Steuerpflichtige dieser Anzeigepflicht, seinen
Aufzeichnungspflichten nach Absatz 4 oder seinen sonstigen Mitwir-
kungspflichten im Sinne des § 90 der Abgabenordnung nicht nach, ist der
Ausgleichsposten dieses Wirtschaftsguts gewinnerhöhend aufzulösen.
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Rechtsänderungen im EStG, DB 2007, 72; Gebert/Fingerhuth, Die Verlegung des Or-
tes der Geschäftsleitung ins Ausland – Steuerliche Fallstricke im Licht aktueller gesell-
schaftsrechtlicher Entwicklungen, IStR 2009, 445; Hagemann/Jakob/Ropohl/Viebrock,
Das neue Konzept der Verstrickung und Entstrickung sowie die Neufassung des Um-
wandlungssteuerrechts, NWB Sonderheft 2007, Nr. 1, 1; Hoffmann, Der Ausgleichspos-
ten nach § 4g EStG i.d.F. des SEStEG, DB 2007, 652; Kahle, Aktuelle Entwicklungen
der Ertragsbesteuerung ausländischer Betriebsstätten, IStR 2007, 757; Kessler/Winter-
halter/Huck, Überführung und Rückführung von Wirtschaftsgütern: Die Ausgleichs-
postenmethode des § 4g EStG, DStR 2007, 133; Kramer, Noch einmal: Der Ausgleichs-
posten nach § 4g EStG, DB 2007, 2338; Lange, Der Ausgleichsposten nach § 4g EStG
bei der Ent- und Verstrickung von Wirtschaftsgütern, StuB 2007, 259; Nagel, Die Euro-
päisierung im Umwandlungssteuerrecht – Ein Überblick, EStB 2007, 53; Prinz, „Teilweg-
zug“ von Unternehmen in das europäische Ausland, GmbHR 2007, 966; Rödder/Schu-
macher, Das SEStEG – Überblick über die endgültige Fassung und die Änderungen
gegenüber dem Regierungsentwurf, DStR 2007, 369; Winkeljohann/Fuhrmann, Hand-
buch Umwandlungssteuerrecht, Düsseldorf 2007, 632–638; Kessens, Die Besteuerung der
grenzüberschreitenden Überführung von Wirtschaftsgütern, Diss. Trier 2008; Srebne, Bi-
lanzielle oder außerbilanzielle Erfassung der Steuerentstrickung und des Ausgleichspos-
tens i.S. des § 4g EStG?, StB 2008, 317; Wassermeyer, Die bilanzielle Behandlung der
Entstrickungsbesteuerung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG und nach § 12 Abs. 1 KStG, DB
2008, 430; Körner, Ent- und Verstrickung, IStR 2009, 741; Müller-Gatermann, Das SE-
StEG im Überblick, Festschr. Schaumburg, Köln 2009, 939.

I. Grundinformation

Die Vorschrift wurde durch das SEStEG v. 7.12.2006 (BGBl. I 2006, 2782;
BStBl. I 2007, 4) eingefügt, um die europarechtl. Bedenken gegen die ebenfalls
mit dem SEStEG eingeführten Entstrickungsregelungen des § 4 Abs. 1 Satz 3
EStG und des § 12 Abs. 1 KStG zu beseitigen. Sie spiegelt das Konzept einer
aufgeschobenen Besteuerung der aufgedeckten stillen Reserven für WG des An-
lagevermögens durch die Möglichkeit zur Bildung eines Ausgleichspostens, der
innerhalb von fünf Jahren gleichmäßig aufzulösen ist, wider und soll auf diese
Weise die Folgen einer sofortigen Besteuerung abmildern. In den Abs. 2 und 3
der Vorschrift werden die vorzeitige Auflösung des Ausgleichspostens und die
Folgen einer Wiederverstrickung innerhalb des Fünfjahreszeitraumes geregelt.
Dabei wird zum Teil auf ausländ. Recht (Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 1) abge-
stellt, so dass die Vorschrift mit erheblichen Anwendungsproblemen verbunden
ist. Die Bildung des Ausgleichspostens ist antragsgebunden und legt dem Stpfl.
verschiedene besondere Mitwirkungspflichten (Abs. 5) auf, deren Verletzung die
sofortige gewinnerhöhende Auflösung des Ausgleichspostens zur Folge hat.
Die Vorschrift lehnt sich an die Grundsätze in BMF v. 24.12.1999 (BStBl. I
1999, 1076) an (vgl. BTDrucks. 16/2710, 57), weicht aber in verschiedenen Be-
reichen von der Verwaltungsanweisung ab: Zum Beispiel durfte der Stpfl. nach
BMF v. 24.12.1999 aaO Rn. 2.6.1 bei der Überführung von WG einen Merkpos-
ten, der innerhalb von zehn Jahren aufzulösen war, bilden. Zudem durfte der
Merkposten auch für Umlaufvermögen gebildet werden.

II. Rechtsentwicklung

1. Gesetzesentwicklung
SEStEG v. 7.12.2006 (BGBl. I 2006, 2782; BStBl. I 2007, 4): § 4g wurde auf
Initiative des BRat (s. BTDrucks. 16/2710, 57) neu in das EStG eingefügt. Im
ursprünglichen Gesetzentwurf zum SEStEG hatte die BReg. noch eine Stun-
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dungslösung in den Fällen der Entstrickung (§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG und § 12
Abs. 1 KStG) abgelehnt und eine sofortige Versteuerung der aufgedeckten stil-
len Reserven vorgesehen (vgl. BTDrucks. 16/2710, 26 f.). Gegen das Prinzip der
Sofortversteuerung erhob jedoch der BRat europarechtl. Bedenken, weil eine
Sofortversteuerung hinter der bestehenden Rechtslage zurückblieb und deshalb
bei einer Feststellung der Europarechtswidrigkeit des gesamten Entstrickungs-
konzepts erhebliche Steuerausfälle endgültig zu befürchten waren (s. BTDrucks.
16/2710, 57 f.). Diesen Einwendungen ist der BTag gefolgt.

2. Zeitlicher Anwendungsbereich
Die Vorschrift ist erstmals im VZ 2006 anzuwenden (§ 52 Abs. 1 Satz 1 aF). So-
weit sich im Hinblick auf die Regelungen in BMF v. 24.12.1999 (BStBl. I 1999,
1076) eine abweichende Rechtslage ergibt, ist diese tatbestandliche Rückanknüp-
fung unbedenklich (s. auch § 4 Anm. 209; Prinz, GmbHR 2007, 966 [971 f.]; aA
LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 4).

III. Bedeutung der Einführung des § 4g

1. Rechtliche Bedeutung
Die Vorschrift soll die stl. Folgen der sofortigen Versteuerung der nach § 4
Abs. 1 Satz 3 EStG und § 12 Abs. 1 KStG aufgedeckten stillen Reserven abmil-
dern und damit eine europarechtskonforme Entstrickungsbesteuerung gewähr-
leisten. Allerdings erfasst der Anwendungsbereich des § 4g nur Entstrickungs-
vorgänge, bei denen ein WG des Anlagevermögens eines unbeschränkt Stpfl.
aufgrund der Zuordnung zu einer Betriebsstätte dieses Stpfl. innerhalb der EU
als entnommen gilt. Auf der Grundlage der geänderten Rspr. des BFH zum fina-
len Entnahmebegriff (BFH v. 17.7.2008 – I R 77/06, BStBl. II 2009, 464), nach
der die Besteuerung der im Inland entstandenen stillen Reserven auch bei einer
Überführung eines WG in eine ausländ. BS gesichert ist, läuft § 4 Abs. 1 Satz 3
EStG und § 12 Abs. 1 KStG innerhalb der EU weitgehend leer (so auch Kör-

ner, IStR 2009, 741 [744]; aA BMF v. 20.5.2009, BStBl. I 2009, 671). Sofern da-
her auf der Grundlage dieser Rspr. des BFH eine Entstrickung nicht in Betracht
kommt, bedarf es der Bildung eines Ausgleichspostens nach § 4g nicht.

2. Wirtschaftliche Bedeutung
Die Regelung ermöglicht eine aufgeschobene Versteuerung der nach § 4 Abs. 1
Satz 3 EStG und § 12 Abs. 1 KStG aufgedeckten stillen Reserven. Damit wer-
den die negativen Folgen der sofortigen Versteuerung eines fiktiven, tatsächlich
nicht realisierten Entstrickungsgewinns zumindest abgemildert. In den Fällen
der Rückführung eines WG können sich sowohl positive wie auch negative
Steuereffekte ergeben, die bei der vorausschauenden Steuerplanung berücksich-
tigt werden sollten (s. hierzu zB Lange, StuB 2007, 259 [262 ff.]; Anm. 37).

3. Vereinbarkeit mit Europarecht
§ 4g gewinnt europarechtl. in zweifacher Hinsicht Bedeutung: Zum einen ist bei
der europarechtl. Würdigung der Entstrickungstatbestände des § 4 Abs. 1 Satz 3
EStG und des § 12 Abs. 1 KStG die Möglichkeit zur Bildung eines Ausgleichs-
postens mit einzubeziehen (so bereits BTDrucks. 16/2710, 57 f.). Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass der eingeschränkte Anwendungsbereich des § 4g
(zB Auflösungszeitraum fünf statt zehn Jahre; Beschränkung auf das Anlagever-
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mögen) zu einer im Vergleich zur „alten“ Verwaltungsrechtslage verschärften
Entstrickungsbesteuerung beiträgt. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Neu-
konzept der Entstrickungsbesteuerung als Verschlechterung gegenüber der bis-
herigen Rechtslage dar. Jedoch sind die Entstrickungsregelungen unter Ein-
beziehung der ergänzenden Vorschrift des § 4g nicht zu beanstanden (vgl. § 4
Anm. 211; aA Körner, IStR 2009, 741 sowie unter Hinweis auf den sog. Aner-
kennungsgrundsatz Kessens, Die Besteuerung der grenzüberschreitenden Über-
führung von Wirtschaftsgütern, 2008, 112 f.).
Zum anderen erweist sich auch die in europarechtl. Hinsicht isoliert betrachtete
Vorschrift des § 4g als bedenklich. Denn sie schließt die Bildung des Ausgleichs-
postens für beschränkt Stpfl. aus, die somit die nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG und
§ 12 Abs. 1 KStG aufgedeckten stillen Reserven sofort versteuern müssen (so
auch Kirchhof/Crezelius VIII. § 4g Rn. 7; Kahle, IStR 2007, 757 [763]; Kra-
mer DB 2007, 2338 [2343]; Prinz, GmbHR 2007, 966 [971]).

IV. Verhältnis zu anderen Vorschriften

1. Verhältnis zu § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 und § 12 KStG
§ 4g ergänzt die Vorschrift des § 4 Abs. 1 Satz 3 und ist auch für Entstrickungen
nach § 12 Abs. 1 KStG, und zwar rückwirkend ab VZ 2006 (§ 34 Abs. 8 Satz 5
KStG), anzuwenden. Folgt man im Übrigen der geänderten Rspr. des BFH zum
finalen Entnahmebegriff und dem daraus folgenden Leerlaufen der Entstri-
ckungstatbestände des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG und des § 12 Abs. 1 KStG (s.
Anm. 4), geht auch die Regelung des § 4g weitgehend fehl.

2. Verhältnis zum UmwStG
§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG und § 12 Abs. 1 KStG erfassen den stl. Rechtsträger-
wechsel nicht, sondern fingieren lediglich eine Entnahme bzw. Veräußerung.
Dagegen stellen die Vorschriften des UmwStG auf den stl. Übergang bestimm-
ter betrieblicher Einheiten ab. Daher ist im Fall einer Umwandlung – ungeachtet
der klarstellenden Vorschrift des Abs. 1 Satz 5 – die Bildung eines Ausgleichs-
postens nach § 4g nicht möglich.

3. Verhältnis zu § 6 AStG
§ 6 AStG sieht für Anteile iSd. § 17 Abs. 1 Satz 1 die Besteuerung des Veräuße-
rungsgewinns nach § 17 auch ohne tatsächliche Veräußerung vor, wenn die un-
beschränkte StPflicht durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Auf-
enthalts endet. Im Gegensatz zu § 4g sieht aber § 6 Abs. 5 AStG die zeitlich
unbeschränkte zinslose Stundung der geschuldeten Steuer vor.

4. Verhältnis zum Handelsrecht
§ 4 Abs. 1 Satz 3 fingiert lediglich eine Entnahme für stl. Zwecke, obwohl das
betreffende WG weiterhin im Vermögen des Unternehmens verbleibt. Dement-
sprechend ist handelsrechtl. der Vermögensgegenstand weiterhin auszuweisen
und sind daher die stillen Reserven handelsrechtl. nicht aufzudecken. Vor die-
sem Hintergrund ist die Bildung eines Ausgleichspostens in der HBil. nicht
denkbar (so auch LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 31). Allerdings sind bei der Bildung
eines Steuerlatenzpostens in der HBil. (§ 274 HGB idF des BilMoG) die Auswir-
kungen des Ausgleichspostens mit zu berücksichtigen (vgl. Hoffmann, DB
2007, 652; LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 31 f.; Lange, StuB 2007, 259 [265]; aA
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Kramer, DB 2007, 2338 [2340]; Srebne, StB 2008, 317 [319]). Der Ausgleichs-
posten stellt im Ergebnis eine Art Bilanzierungshilfe dar (s. Anm. 21), die als
Merkposten innerhalb (so Wassermeyer DB 2008, 430 [432]) oder außerhalb
der StBil. (so Kramer, DB 2007, 2338) auszuweisen ist.

Einstweilen frei.

Erläuterungen zu Abs. 1:
Bildung eines Ausgleichspostens bei fingierter Entnahme

iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3

I. Persönliche Voraussetzung: Unbeschränkt Steuerpflichtiger;
Sonderfragen bei Personengesellschaften

Einen Ausgleichsposten nach § 4g Abs. 1 darf nur ein unbeschränkt Stpfl. iSd.
§§ 1, 1a bzw. des § 1 KStG, nicht aber ein beschränkt Stpfl. bilden. Als problema-
tisch erweist sich die § 4g Abs. 1 bei PersGes. Zwar sind diese in stl. Hinsicht
Subjekt der Gewinnermittlung, jedoch ist nicht die PersGes. Steuersubjekt, son-
dern erzielen die einzelnen Gesellschafter als Mitunternehmer mit ihrem Gewinn-
anteil Einkünfte (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2). Allerdings stellen § 4g Abs. 1 und 3
entscheidend auf die Betriebsstätte des Stpfl. ab. Strechtl. hat aber zum einen die
PersGes. selbst eine Betriebsstätte und stellt zum anderen diese Betriebsstätte der
PersGes. – aus international-stl. Sicht – zugleich eine Betriebsstätte der einzelnen
Gesellschafter dar (vgl. BFH v. 16.10.2002 – I R 17/01, BStBl. II 2003, 631 [635]
mwN). Zudem erfolgt die Entstrickung von WG des Gesamthandsvermögens
der PersGes. gesellschaftsbezogen (vgl. Prinz, GmbHR 2007, 966 [970]). Auf die-
ser Grundlage ist uE bei einer PersGes. zu unterscheiden: Handelt es sich bei
dem betreffenden WG, für das ein Ausgleichsposten gebildet werden soll, um ein
WG aus dem Gesamthandsvermögen der PersGes., darf ein Ausgleichsposten
nur gebildet werden, wenn es sich um ein WG handelt, das einer inländ. Betriebs-
stätte der PersGes. zugeordnet war. Der Ausgleichsposten ist in diesem Fall in
der stl. Gesamthandsbilanz zu bilden (aA Kessens, Die Besteuerung der grenz-
überschreitenden Überführung von Wirtschaftsgütern, 2008, 68 f.; wohl auch
Prinz, GmbHR 2007, 966 [970]). Denn eine quotale Bildung eines Ausgleichspos-
tens sieht § 4g nicht vor (aA Hoffmann, DB 2007, 652 [653]). Sind einzelne Ge-
sellschafter der PersGes. nicht unbeschränkt stpfl., dürfen diese Gesellschafter
aber nach Abs. 1 Satz 1 keinen Ausgleichsposten bilden. Daher ist in einer Ergän-
zungsbilanz der ausländ. Gesellschafter der von der PersGes. gebildete Aus-
gleichsposten durch einen „negativen“ Ausgleichsposten anteilig zu kompensieren
und korrespondierend aufzulösen. Handelt es sich dagegen um ein WG des Anla-
gevermögens eines Gesellschafters, darf ein Ausgleichsposten (in der Sonder-
bilanz) nur gebildet werden, wenn der Gesellschafter unbeschränkt stpfl. ist.

§ 4g Anm. 10–15 Bildung eines Ausgleichspostens
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II. Sachliche Voraussetzung:
Fiktion der Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 3 aufgrund der

Zuordnung eines Wirtschaftsguts zu einer Betriebsstätte desselben
Steuerpflichtigen in einem anderen EU-Mitgliedsstaat (Abs. 1 Satz 1)

1. Grundvoraussetzung für die Bildung eines Ausgleichspostens:
Fiktion der Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 3 bei Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

Die Möglichkeit zur Bildung eines Ausgleichspostens knüpft an den Entstri-
ckungstatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 an. Ein Ausgleichsposten darf dem
Grunde nach also nur gebildet werden, wenn ein WG iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3 als
entnommen gilt (s. hierzu § 4 Anm. 212 ff.; Anm. 17). Dabei muss es sich bei
dem als entnommen geltenden WG um ein WG des Anlagevermögens handeln
(Abs. 1 Satz 1). Die Beschränkung auf WG des Anlagevermögens weicht zwar
von den „alten“ Verwaltungsgrundsätzen ab (s. BMF v. 24.12.1999, BStBl. I
1999, 1076 Rn. 2.6.1), jedoch werden WG des Umlaufvermögens wohl regel-
mäßig zu Veräußerungszwecken überführt werden, so dass aufgrund der Reali-
sation der stillen Reserven die Sofortbesteuerung keine nachteiligen Liquiditäts-
folgen für den Stpfl. hat (vgl. auch Kessler/Winterhalter/Huck, DStR 2007,
133 [134]). § 4g ist ferner im Fall der Entstrickung nach § 12 Abs. 1 KStG an-
wendbar (§ 12 Abs. 1 aE KStG).

2. Besondere Voraussetzung für die Bildung eines Ausgleichspostens:
Entnahmefiktion aufgrund der Zuordnung eines Wirtschaftsguts
zu einer Betriebsstätte desselben Steuerpflichtigen in einem anderen
EU-Mitgliedstaat

a) Zuordnung des Wirtschaftsguts zu einer anderen Betriebsstätte
Die Bildung eines Ausgleichspostens ist nicht in allen Fällen einer Entstrickung
nach § 4 Abs. 1 Satz 3 (oder § 12 Abs. 1 KStG) zulässig. Vielmehr ist die Bil-
dung nur möglich, wenn das WG aufgrund der Zuordnung zu einer anderen Be-
triebsstätte iSd. § 12 AO als entnommen gilt.
Kein Ausgleichsposten bei Nutzungsüberlassung: Die Fälle der Entnahme-
fiktion bei der Nutzungsüberlassung von WG werden von § 4g nicht erfasst.
Denn im Fall der Fiktion der Entnahme hinsichtlich des Gewinns aus der Nut-
zung eines WG besteht die Zuordnung zu einer inländ. Betriebsstätte und damit
die Steuerverstrickung dieses WG fort (ebenso Schmidt/Heinicke XXVIII.
§ 4g Rn. 5; Kessler/Winterhalter/Huck, DStR 2007, 133 [134]; Benecke,
NWB F 3, 14733 [14753]).
Kein Ausgleichsposten bei Sitzverlegung: § 4g setzt die Entnahme iSd. § 4
Abs. 1 Satz 3 bzw. die fiktive Veräußerung iSd. § 12 Abs. 1 KStG voraus. Des-
halb darf ein Ausgleichsposten bei der Überführung eines WG im Zuge der
grenzüberschreitenden Sitzverlegung nicht gebildet werden (so auch Dötsch/
Pung, DB 2006, 2648 [2650 f.]; Kirchhof/Crezelius VIII. § 4g Rn. 8; Gebert/
Fingerhuth, IStR 2009, 445 [447]; Benecke, NWB F 3, 14733 [14753]; aA Förs-

ter, DB 2007, 72 [75]; LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 23).

b) Zuordnung des Wirtschaftsguts zu einer anderen Betriebsstätte in
einem anderen EU-Mitgliedstaat

Weitere Voraussetzung für die Bildung eines Ausgleichspostens ist, dass das
WG nunmehr einer Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat der EU zuge-
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ordnet wird. Gilt also ein WG als entnommen, weil es einer Betriebsstätte in ei-
nem Staat außerhalb der EU zuzuordnen ist, darf ein Ausgleichsposten nicht ge-
bildet werden; dies gilt nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 4g auch für eine
Betriebsstätte in einem EWR-Staat (aA LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 10). Gleicher-
maßen darf ein Ausgleichsposten nicht (zeitanteilig) gebildet werden, wenn das
WG nach seiner Überführung in einen Staat außerhalb der EU in eine Betriebs-
stätte in der EU überführt wird. Denn § 4g lässt die Bildung des Ausgleichspos-
tens nur bei einer Entstrickung aufgrund der Überführung des WG in eine Be-
triebsstätte in der EU zu (so auch Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4g Rn. 5).

c) Zuordnung zu einer Betriebsstätte desselben Steuerpflichtigen
Ein Ausgleichsposten darf ferner nur gebildet werden, wenn es sich bei der ent-
sprechenden Betriebsstätte um eine Betriebsstätte desselben Stpfl. handelt. Ein
Ausgleichsposten ist folglich unzulässig, wenn aufgrund der Überführung das
WG einem anderen Zurechnungssubjekt zugeordnet wird (zB im Fall der Über-
führung eines WG in eine ausländ. PersGes., in das SonderBV des Mitunterneh-
mers einer ausländ. PersGes. oder in das ausländ. Mutterunternehmen; so, aller-
dings unscharf, BTDrucks. 16/2710, 57; 16/3369, 5). Dagegen handelt es sich
um eine Betriebsstätte desselben Stpfl., wenn ein WG des Gesamthandsver-
mögens einer PersGes. aus einer inländ. Betriebsstätte in eine ausländische Be-
triebsstätte dieser PersGes. überführt wird. Denn strechtl. hat auch die PersGes.
eine Betriebsstätte inne (s. BFH v. 16.10.2002 – I R 17/01, BStBl. II 2003, 631
[635] mwN). Gleichermaßen darf ein Ausgleichsposten gebildet werden, wenn
ein WG aus dem SonderBV eines Gesellschafters aus der Betriebsstätte im In-
land in eine ausländ. Betriebsstätte überführt wird und dieses WG im SonderBV
des Gesellschafters verbleibt. Denn die Betriebsstätte der PersGes. stellt zu-
gleich eine Betriebsstätte des einzelnen Gesellschafters dar (BFH v. 16.10.2002
– I R 17/01 aaO).

3. Formelle Voraussetzung: Antrag des Steuerpflichtigen
Ein Ausgleichsposten darf nur gebildet werden, wenn der Stpfl. einen Antrag
stellt. § 4g beinhaltet daher ein stl. Wahlrecht. Der Antrag ist weder form- noch
fristgebunden und kann insbes. durch den Ausweis eines Ausgleichspostens in
der StBil. auch konkludent gestellt werden. Stellt der Stpfl. keine StBil. auf, muss
er die notwendige Anpassung an die stl. Vorschriften durch einen entsprechen-
den Zusatz oder eine Anmerkung in der HBil. kenntlich machen (§ 60 Abs. 2
Satz 1 EStDV). Darüber hinaus sind aber die weiteren formellen Voraussetzun-
gen des Abs. 4 zu beachten (s. hierzu Anm. 40 ff.).

4. Rechtsfolge: Bildung eines Ausgleichspostens

a) Ausgleichsposten
Sind die materiellen und formellen Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt, kann der
Stpfl. einen Ausgleichsposten bilden. Bei dem Ausgleichsposten handelt es sich
um eine Art Bilanzierungshilfe, also um einen Passivposten, der zur Vermeidung
einer sofortigen Gewinnerhöhung gebildet wird (ebenso Schmidt/Heinicke
XXVIII. § 4g Rn. 6 f.; LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 4; Benecke/Schnitger, IStR
2007, 22 [23]; Lange, StuB 2007, 259 [265]; aA Kirchhof/Crezelius VIII. § 4g
Rn. 11: Merkposten außerhalb der Bilanz).

§ 4g Anm. 18–21 Bildung eines Ausgleichspostens
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b) Höhe des Ausgleichspostens
Der Ausgleichsposten ist in Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert des
WG vor der Entnahme und dem Entnahmewert iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 (ge-
meiner Wert) zu bewerten. Die Bewertung erfolgt nach den Wertverhältnissen
am Tag der fiktiven Entnahme.

III. Weitere formelle Voraussetzung:
Getrennter Ausweis für jedes Wirtschaftsgut (Abs. 1 Satz 2)

Nach Abs. 1 Satz 2 ist der Ausgleichsposten für jedes WG getrennt auszuwei-
sen. Dabei kann der Stpfl. zum einen in der Bilanz für jedes WG gesondert ei-
nen Ausgleichsposten ausweisen. Zum anderen kann der Stpfl. uE aber auch in
der Bilanz einen Sammelposten ausweisen und gleichzeitig in den Erläuterungen
zu dem Jahresabschluss die einzelnen Ausgleichsposten darstellen.

IV. Zusätzliche Antragsvoraussetzung:
Einheitliche Ausübung des Antragsrechts (Abs. 1 Satz 3)

Ein Ausgleichsposten darf nur gebildet werden, wenn das Antragsrecht für alle
als iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3 und § 12 Abs. 1 KStG entnommen geltenden WG ein-
heitlich ausgeübt wird. Dabei ist das Antragsrecht aber nur einheitlich für die je-
weilige Betriebsstätte und nicht für alle Betriebsstätten auszuüben. Denn Abs. 1
Satz 1 stellt auf die Zuordnung zu einer Betriebsstätte ab (ebenso Schmidt/Hei-
nicke XXVIII. § 4g Rn. 20; Förster, DB 2007, 72 [75]). Das Antragsrecht ist
darüber hinaus nur für das jeweilige Wj. einheitlich auszuüben.

V. Kein Widerruf des Antrags (Abs. 1 Satz 4)

Der Stpfl. kann den Antrag auf Bildung eines Ausgleichspostens nicht widerru-
fen. Deshalb könnte zur Vermeidung einer frühzeitigen Bindung an den Antrag
aufgrund möglicher nachteiliger Folgen bei der Rückführung (vgl. Anm. 37) im
Rahmen der Steuerplanung ggf. erwogen werden, zunächst von der Bildung des
Ausgleichspostens abzusehen und den Antrag erst unmittelbar vor dem Eintritt
der Bestandskraft der entsprechenden Veranlagung zu stellen.

VI. Die Vorschriften des UmwStG bleiben unberührt (Abs. 1 Satz 5)

Für Gewinnrealisierungen nach dem UmwStG, das einem anderen Entstri-
ckungskonzept folgt, bestimmt Abs. 1 Satz 5 ausdrücklich, dass insoweit ein
Ausgleichsposten nicht gebildet werden darf (ebenso Schmidt/Heinicke
XXVIII. § 4g Rn. 2).

Einstweilen frei.
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Erläuterungen zu Abs. 2:
Gewinnerhöhende Auflösung des Ausgleichspostens

I. Grundsatz: Gleichmäßige Auflösung des Ausgleichspostens
über einen Zeitraum von fünf Jahren (Abs. 2 Satz 1)

Der Ausgleichsposten ist nach Abs. 2 Satz 1 im Wj. der Bildung und in den vier
folgenden Wj. gleichmäßig, also jeweils mit einem Fünftel, gewinnerhöhend –
und zwar unabhängig von der tatsächlichen Restnutzungsdauer (vgl. BTDrucks.
16/3369, 5) – aufzulösen (lineare Auflösung, keine Flexibilität). Eine zeitantei-
lige Aufteilung des Auflösungsbetrags, auch im Fall eines RumpfWj., ist nicht
vorgesehen (ebenso Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4g Rn. 10; Benecke/Schnit-
ger, IStR 2007, 22 [23]).

II. Ausnahme: Sofortige gewinnerhöhende Auflösung (Abs. 2 Satz 2)

Abweichend von der Regel des Abs. 2 Satz 1 ordnet Abs. 2 Satz 2 die sofortige
gewinnerhöhende Auflösung des Ausgleichspostens in drei Fällen (Abs. 2 Satz 2
Nr. 1–3) an. In diesen Fällen nimmt der Gesetzgeber eine tatsächliche Gewinn-
realisierung an, so dass deshalb der Ausgleichsposten gewinnerhöhend aufzulösen
ist. Soweit die Voraussetzungen der Nr. 1–3 erfüllt sind, ist nur der Ausgleichs-
posten für das jeweilige WG aufzulösen (so auch Schmidt/Heinicke XXVIII
§ 4g Rn. 11). Daher sind nicht alle Ausgleichsposten, die in einem Wj. gebildet
wurden, aufzulösen, wenn für ein WG die in Nr. 1–3 genannten Auflösungsgrün-
de eintreten. Der Ausgleichsposten ist nur in den in Abs. 2 Satz 2 genannten Fäl-
len aufzulösen. Dementsprechend ist der Ausgleichsposten insbes. dann nicht
aufzulösen, wenn der Stpfl. aus der unbeschränkten StPflicht ausscheidet (so auch
Kirchhof/Crezelius VIIII. § 4g Rn. 14; aA Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4g
Rn. 11; offen gelassen von Benecke/Schnitger, IStR 2007, 22 [23]).
Sofortauflösung bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen (Abs. 2 Satz 2 Nr. 1): Nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ist der Ausgleichs-
posten in vollem Umfang aufzulösen, wenn das WG aus dem BV des Stpfl., also
zB aufgrund einer Veräußerung oder des Untergangs, ausscheidet und dem-
zufolge von dem Stpfl. nicht mehr auszuweisen ist. Dies gilt auch für den Fall
der Umwandlung, da diese mit einem stl. Rechtsträgerwechsel verbunden ist
(zweifelnd Kirchhof/Crezelius VIII. § 4g Rn. 12).
Sofortauflösung bei Ausscheiden aus der Besteuerungshoheit der EU-
Mitgliedstaaten (Abs. 2 Satz 2 Nr. 2): Der Ausgleichsposten ist aufzulösen,
wenn das WG aus der Besteuerungshoheit der EU-Mitgliedstaaten ausscheidet.
Dies ist der Fall, wenn das WG einer Betriebsstätte in einem Nicht-EU-Staat zu-
geordnet wird (ebenso Benecke/Schnitger, IStR 2007, 22 [23]). Denn nach
Abs. 1 Satz 1 darf ein Ausgleichsposten nur gebildet werden, wenn das WG ei-
ner Betriebsstätte in einem EU-Mitgliedstaat zugeordnet wird.
Sofortauflösung bei Aufdeckung der stillen Reserven (Abs. 2 Satz 2
Nr. 3): Der Ausgleichsposten ist nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 in zwei Fällen in vol-
lem Umfang aufzulösen, nämlich wenn die stillen Reserven des als entnommen
geltenden WG
– im Ausland aufgedeckt werden oder
– nach den Vorschriften des deutschen Steuerrechts hätten aufgedeckt werden

müssen.

§ 4g Anm. 30–31 Bildung eines Ausgleichspostens
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E Tatsächliche Aufdeckung der stillen Reserven im Ausland: Werden die stillen Reser-
ven im Ausland, zB bei einer Entnahme oder einer Veräußerung des WG, tat-
sächlich aufgedeckt, ist bereits Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 anwendbar. Abs. 2 Satz 2
Nr. 3 Alt. 1 erfasst daher vor allem den Fall der fiktiven Aufdeckung der stillen
Reserven im Ausland, insbes. auf der Grundlage einer § 4 Abs. 1 Satz 3 ver-
gleichbaren Entstrickungsregelung.
E Fiktive Aufdeckung der stillen Reserven bei entsprechender Anwendung der Vorschriften
des deutschen Steuerrechts: Nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Alt. 2 ist der Ausgleichsposten
auch gewinnerhöhend aufzulösen, wenn die stillen Reserven zwar im Ausland
tatsächlich nicht aufgedeckt werden, aber nach den Regelungen des deutschen
Steuerrechts hätten aufgedeckt werden müssen. Diese Alternative betrifft mithin
den Fall, dass das ausländ. Recht eine § 4 Abs. 1 Satz 3 (bzw. § 12 Abs. 1 KStG)
entsprechende Entstrickungsregelung nicht vorsieht. Liegen also die Vorausset-
zungen des § 4 Abs. 1 Satz 3 vor – und ist § 4 Abs. 1 Satz 4 nicht anwendbar –
und wären daher die stillen Reserven nach deutschem Steuerrecht aufzudecken,
ist der Ausgleichsposten aufzulösen. Dabei ist für die Frage des Verlusts oder
der Beschränkung des Besteuerungsrechts auf das Besteuerungsrecht des aus-
länd. Staates abzustellen.

Einstweilen frei.

Erläuterungen zu Abs. 3:
Gewinnneutrale Auflösung des Ausgleichspostens

bei Aufhebung der Zuordnung eines Wirtschaftsguts
zu einer ausländischen Betriebsstätte

I. Voraussetzung für die gewinnneutrale Auflösung des Ausgleichs-
postens: Aufhebung der Zuordnung des Wirtschaftsguts zu einer
ausländischen Betriebsstätte innerhalb des Auflösungszeitraums

1. Sachliche Voraussetzung: Aufhebung der Zuordnung des Wirtschafts-
guts zu einer ausländischen Betriebsstätte

Abs. 3 Satz 1 betrifft den Fall eines WG, das nach der Zuordnung zu einer aus-
länd. Betriebsstätte des Stpfl., die in einem EU-Mitgliedsstaat belegen ist, als ent-
nommen iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3 galt und nunmehr wieder der inländ. Betriebs-
stätte des Stpfl. zugeordnet wird.

2. Zeitliche Voraussetzung: Rückführung innerhalb des Fünfjahres-
zeitraums

In zeitlicher Hinsicht setzt Abs. 3 Satz 1 zum einen voraus, dass das WG inner-
halb seiner tatsächlichen Nutzungsdauer rückgeführt wird. Zum anderen muss
das WG vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums des Abs. 2 Satz 1 in eine inländ.
Betriebsstätte rückgeführt werden. Dabei beginnt der Fünfjahreszeitraum im
Zeitpunkt der fiktiven Entnahme, also der veränderten Zuordnung des WG,
und endet taggenau nach dem Ablauf von fünf Jahren (so auch Kessler/Win-

terhalter/Huck, DStR 2007, 133 [135]). Ist also die tatsächliche Nutzungsdau-
er des WG bereits abgelaufen oder wird das WG nach Ablauf des Fünfjahres-
zeitraums rückgeführt, richtet sich die Bewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 5a (s.
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Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4g Rn. 17; aA Kessler/Winterhalter/Huck,
DStR 2007, 135 [135]; Lange, StuB 2007, 259 [261]).

3. Rechtsfolge: Gewinnneutrale Auflösung des Ausgleichspostens und
abweichende Bewertungsregel für die Einlage

Die Rückführung iSd. Abs. 3 hat zwei Rechtsfolgen. Zum einen wird die Be-
handlung des bestehenden Ausgleichspostens und zum anderen die Bewertung
des rücküberführten WG geregelt.
Gewinnneutrale Auflösung des Ausgleichspostens: Der bestehende Aus-
gleichsposten ist nach der Rückführung gewinnneutral aufzulösen. Hinsichtlich
weiterer WG, für die ein Ausgleichsposten gebildet wurde, die jedoch nicht
rückgeführt wurden, ist der Ausgleichsposten fortzuführen.
Bewertung des rückgeführten Wirtschaftsguts: Abs. 3 Satz 1 enthält eine
von § 6 Abs. 1 Nr. 5a abweichende Bewertungsregelung. Hiernach ist das rück-
überführte WG wie folgt zu bewerten:

fiktiv fortgeführte Anschaffungskosten
+ gewinnerhöhend berücksichtigte Auflösungsbeträge iSd. Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2
+ Rückführungswert
./. Buchwert im Zeitpunkt der Rückführung

Einlagewert, höchstens gemeiner Wert.

E Fortgeführte Anschaffungskosten: Abs. 3 geht zwar nur von den ursprünglichen
AK aus, erfasst aber auch die ursprünglichen HK (ebenso Schmidt/Heinicke
XXVIII. § 4g Rn. 17). Die fortgeführten AHK entsprechen dem auf der Grund-
lage dieser AHK nach deutschem Steuerrecht ermittelten (fiktiven) Buchwert
des WG im Rückführungszeitpunkt (vgl. Kessler/Winterhalter/Huck, DStR
2007, 133 [135]).
E Rückführungswert und Buchwert des Wirtschaftsguts: Abs. 3 stellt für die Bewertung
des rückgeführten WG auf den nach dem Recht des Staates, in dem die ausländ.
Betriebsstätte belegen ist, ermittelten Rückführungs- und Buchwert des WG ab
(s. auch LBP/Hoffmann, § 4g Rn. 85 f.; Benecke/Schnitger, IStR 2007, 22
[23]; Kahle, IStR 2007, 757 [763]; Lange, StuB 2007, 259 [261]). Ist nach aus-
länd. Recht ein Rückführungswert (= ausländ. Entstrickungswert) nicht anzuset-
zen, besteht also eine Entstrickungsregelung nach ausländ. Recht nicht, entfällt
der Ansatz des Rückführungswerts (vgl. auch Kessler/Winterhalter/Huck,
DStR 2007, 133 [137]). In diesem Fall sollte in Erwägung gezogen werden, auf
die Bildung eines Ausgleichspostens zu verzichten oder das WG erst nach dem
Ablauf des Fünfjahreszeitraums rückzuführen, um die Einlage mit dem gemei-
nen Wert nach § 6 Abs. 1 Nr. 5a zu ermöglichen (so Kessler/Winterhalter/
Huck, DStR 2007, 133 [137]). Im Übrigen kann die Regelung zu stl. Nachteilen
führen, wenn die Nutzungsdauer des WG nach dem ausländ. Recht länger als
nach deutschem Recht ist (s. auch Benecke/Schnitger, IStR 2007, 22 [23 f.]).

Beispiel: Ein WG, das am 1.1.01 für 100000 E (Nutzungsdauer = 10 Jahre) ange-
schafft wurde, wird am 31.12.02 iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3 entnommen. Nach ausländ.
Recht ist das WG mit 100000 E zu bewerten und über 10 Jahre abzuschreiben. Am
31.12.05 wird das WG rückgeführt. Die fortgeführten AK betragen am 31.12.05
50000 E. Der Buchwert nach ausländ. Steuerrecht beträgt am 31.12.05 70000 E. Bei
einem (angenommenen) Rückführungswert nach ausländ. Steuerrecht von 80000 E be-
trägt der Einlagewert 50000 E + 80000 E ./. 70000 E = 60000 E. Damit bleibt der
Differenzbetrag zwischen dem Buchwert nach ausländ. Recht und den fortgeführten
AK (= 20000 E) unberücksichtigt.

§ 4g Anm. 36–37 Bildung eines Ausgleichspostens
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Ist jedoch die Nutzungsdauer nach deutschem Recht länger, verhindert die Be-
grenzung auf den gemeinen Wert eine für den Stpfl. vorteilhafte Bewertung (s.
hierzu auch Kessler/Winterhalter/Huck, DStR 2007, 133 [137]).
E Beschränkung auf den gemeinen Wert: Der nach Abs. 3 Satz 1 zu ermittelnde Wert
darf den gemeinen Wert im Zeitpunkt der Rückführung nicht überschreiten.
Verhältnis zur Rechtsfolge der gewinnneutralen Auflösung: Die abwei-
chende Bewertung nach Abs. 3 Satz 1 ist auch vorzunehmen, wenn der Aus-
gleichsposten bereits aufgelöst war, das WG aber spätestens innerhalb des Fünf-
jahreszeitraums rückgeführt wird. Denn nach Abs. 3 Satz 1 sind auch
Auflösungsbeträge bei der Bewertung zu berücksichtigen.

Beispiel: Fiktive Entnahme am 30.12.01. Der zum 31.12.01 gebildete Ausgleichspos-
ten ist zum 31.12.05 aufgelöst. Wird das WG zwischen dem 1.1. und 29.12.06, also in-
nerhalb des Fünfjahreszeitraums rückgeführt, gilt Abs. 3 Satz 1.

II. Verfahrensrechtliche Konsequenzen der Rückführung:
Vorliegen eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne von § 175 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 AO (Abs. 3 Satz 2)

Abs. 3 Satz 2 bestimmt, dass im Fall der Rückführung iSd. Abs. 3 Satz 1 ein
rückwirkendes Ereignis (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO) vorliegt. Indessen ordnet
Abs. 3 Satz 1 abweichend von der „alten“ Verwaltungsauffassung (vgl. BMF v.
24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Rn. 2.6.2) nicht die Rückgängigmachung der
Entstrickung, sondern nur die Auflösung eines bestehenden Ausgleichspostens
an. Daher geht Abs. 3 Satz 2 ins Leere (ebenso Schmidt/Heinicke XXVIII.
§ 4g Rn. 15; Kirchhof/Crezelius VIII. § 4g Rn. 16; Benecke/Schnitger, IStR
2007, 22 [24]; Kramer, DB 2007, 2338 [2341 f.]; Lange, StuB 2007, 259 [262];
aA Blümich/Wied, § 4g Rn. 17; Kessler/Winterhalter/Huck, DStR 2007,
133 [136 f.]). Darüber hinaus ist Abs. 3 Satz 2 auch nicht anwendbar, wenn der
Stpfl. keinen Ausgleichsposten gebildet hat und das WG innerhalb des Fünfjah-
reszeitraums wieder rückführt. In diesem Fall wäre es zwar denkbar, ein rück-
wirkendes Ereignis anzunehmen und die Gewinnerhöhung im Jahr der Entnah-
me rückgängig zu machen. Jedoch ist Abs. 3 Satz 2 nur auf die Bildung und die
Auflösung eines Ausgleichspostens nach § 4g anzuwenden. Es hätte insoweit al-
so einer entsprechenden Rechtsgrundlage in § 4 Abs. 1 bzw. in § 12 Abs. 1
KStG bedurft, um die Entnahme rückgängig zu machen.

Beispiel 1: K überführt im Jahr 01 ein WG des Anlagevermögens mit einem Buchwert
von 10000 E und einem gemeinen Wert von 110000 E in eine EU-Betriebsstätte. Er
bildet zum 31.12.01 einen Ausgleichsposten nach Abs. 1 iHv. 80000 E. Am 31.12.03
führt er das WG in seine inländ. Betriebsstätte zurück. Die Entnahme im Jahr 01 nach
§ 4 Abs. 1 Satz 3 wird nicht rückgängig gemacht. Vielmehr muss K den Ausgleichspos-
ten per 31.12.03 iHv. 40000 E erfolgsneutral auflösen (§ 4g Abs. 3).
Beispiel 2: K überführt im Jahr 01 ein WG des Anlagevermögens mit einem Buchwert
von 10000 E und einem gemeinen Wert von 110000 E in eine EU-Betriebsstätte. Er
bildet keinen Ausgleichsposten. Am 31.12.03 führt er das WG in seine inländ. Betriebs-
stätte zurück. Die Rückführung stellt im Hinblick auf die Besteuerung des Entnahme-
gewinns nach § 4 Abs. 1 Satz 3 im Jahr 01 kein rückwirkendes Ereignis dar.

Einstweilen frei.
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Erläuterungen zu Abs. 4:
Bildung eines Ausgleichspostens bei Gewinnermittlung

nach § 4 Abs. 3

I. Entsprechende Anwendung der Abs. 1–3
bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 (Abs. 4 Satz 1)

Ermittelt der Stpfl. seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3, sind nach Abs. 4 Satz 1 die
Abs. 1–3 entsprechend anzuwenden (der redaktionelle Fehlverweis auf Abs. 4
wurde im Zuge der Neubekanntmachung v. 8.10.2009 [BGBl. I 2009, 3366;
BStBl. I 2009, 1346] bereinigt). Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 wird
die Gewinnerhöhung aufgrund der Anwendung des § 4 Abs. 1 Satz 3 im Wege
der Auflösung des Ausgleichspostens realisiert (vgl. Schmidt/Heinicke
XXVIII. § 4g Rn. 6).

II. Formelles Erfordernis: Führen eines Verzeichnisses (Abs. 4 Satz 2)

Nach Abs. 4 Satz 2 muss der Stpfl, der einen Ausgleichsposten nach Abs. 4
Satz 1 iVm. Abs. 1 bildet, die entsprechenden WG in ein laufend zu führendes
Verzeichnis aufnehmen (s. hierzu allgemein § 4 Anm. 639). In das Verzeichnis
sind nur die WG, mit einer entsprechenden Bezeichnung, aufzunehmen. Darü-
ber hinausgehende Angaben, wie sie zB § 4 Abs. 3 Satz 5 vorsieht, sind nicht er-
forderlich.

III. Weitere formelle Anforderung: Aufzeichnung über die Bildung und
Auflösung des Ausgleichspostens (Abs. 4 Satz 3)

Der Stpfl. muss weiterhin Aufzeichnungen führen, aus denen sich die Bildung
und die Auflösung des Ausgleichspostens ergibt.

IV. Vorlagepflicht für die Aufzeichnungen
im Sinne des Abs. 4 Satz 2 und 3 (Abs. 4 Satz 4)

Die nach Abs. 4 Satz 2 und 3 zu führenden Aufzeichnungen sind der StErklä-
rung beizufügen. Dabei handelt es sich um eine stl. Mitwirkungspflicht iSd. § 90
Abs. 1 AO. Die Verletzung dieser Mitwirkungspflicht führt dementsprechend
zur Anwendung des Abs. 5. Allerdings kann der Stpfl. uE die Aufzeichnungen
bis zur Bestandskraft der entsprechenden Veranlagung nachreichen.

Einstweilen frei.

§ 4g Anm. 40–44 Bildung eines Ausgleichspostens
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Erläuterungen zu Abs. 5:
Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen

I. Pflicht zur Anzeige einer Entnahme oder eines Ereignisses
im Sinne des Abs. 2 Satz 2 (Abs. 5 Satz 1)

1. Pflicht zur unverzüglichen Anzeige einer Entnahme

a) Entnahme
Abs. 5 Satz 1 ordnet eine Pflicht zur Anzeige einer Entnahme an. Unter einer
Entnahme in diesem Sinne ist aber nicht jede Entnahme iSv. § 4 Abs. 1 Satz 2
und 3 zu verstehen. Vielmehr ergibt sich aus dem systematischen Zusammen-
hang und der Überschrift des § 4g, dass unter einer Entnahme nur eine Entnah-
me iSd. § 4 Abs. 1 Satz 3 (bzw. des § 12 Abs. 1 KStG) zu verstehen ist. Nicht
nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang allerdings die systematische Ein-
ordnung der Anzeigepflicht in § 4g. Denn § 4g betrifft die Bildung eines Aus-
gleichspostens. Es wäre daher sinnvoller gewesen, die Anzeigepflicht in § 4
Abs. 1 zu verankern.

b) Zuständige Finanzbehörde
Zuständige Finanzbehörde iSd. Abs. 5 Satz 1 ist das für die Veranlagung des Be-
triebs des Stpfl. zuständige FA iSd. §§ 17 ff. AO.

c) Pflicht zur unverzüglichen Anzeige
Die Entnahme muss unverzüglich, dh. ohne schuldhaftes Zögern (vgl. § 121
Abs. 1 Satz 1 BGB), erfolgen. Dabei bedeutet unverzüglich nicht sofort (s. RG
v. 22.2.1929 – II 357/28, RGZ 124, 115 [118]). Vielmehr steht dem Stpfl. eine
angemessene Überlegungsfrist zu und er darf den Rat eines Rechtskundigen ein-
holen (so auch Kramer in Münchener Komm. BGB, 5. Aufl. 2006, § 121 Rn. 6
mwN). Allerdings muss die Anzeige spätestens zwei Wochen nach der Entnah-
me erfolgen (vgl. Kramer in Münchener Komm. BGB, 5. Aufl. 2006, § 121
Rn. 6 mwN).

2. Pflicht zur unverzüglichen Anzeige eines Ereignisses im Sinne des
Abs. 2 Satz 2 (Abs. 5 Satz 2)

Die Pflicht zur unverzüglichen Anzeige besteht auch für die in Abs. 2 Satz 2 ge-
nannten Ereignisse.

II. Folge der Verletzung der Anzeigepflicht, der Aufzeichnungs-
pflichten nach Abs. 4 oder der sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne

von § 90 AO: Gewinnerhöhende Auflösung des Ausgleichspostens

1. Tatbestandliche Voraussetzung: Verletzung der Anzeigepflicht,
der Aufzeichnungspflichten nach Abs. 4 oder der sonstigen Mitwir-
kungspflichten im Sinne von § 90 AO

a) Verletzung der Anzeigepflicht nach Abs. 5 Satz 1
Der Stpfl. verletzt die Anzeigepflicht iSd. Abs. 5 Satz 1, wenn er eine Entnahme
nach § 4 Abs. 1 Satz 3 oder ein Ereignis iSd. Abs. 2 Satz 2 nicht oder nicht un-
verzüglich bei der zuständigen Finanzbehörde anzeigt. Dabei besteht insbes.

E 17

bei Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 3 Anm. 45–49 § 4g
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hinsichtlich der Frage, ob der Stpfl. seiner Anzeigepflicht unverzüglich nach-
gekommen ist, ein erhöhtes Streitpotential. Für die Frage, ob die Anzeige unver-
züglich erfolgte, trägt der Stpfl. die Beweislast. Daher empfiehlt es sich ggf., die
Gründe für eine Verzögerung beweissicher zu dokumentieren.

b) Verletzung der Aufzeichnungspflichten nach Abs. 4
Eine Pflichtverletzung liegt auch vor, wenn der Stpfl. die nach Abs. 4 Satz 2 und
3 zu erstellenden Aufzeichnungen nicht führt. Die Vorschrift stellt nicht auf ein
Verschulden des Stpfl. ab.

c) Verletzung der sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des § 90 AO
Zwar stellt der Wortlaut des Abs. 5 Satz 2 allgemein auf jede Verletzung der
sonstigen Mitwirkungspflichten nach § 90 AO ab. Aus der systematischen Ver-
knüpfung mit der Entnahme iSv. § 4 Abs. 1 Satz 3 ergibt sich aber, dass Abs. 5
Satz 2 nur solche Mitwirkungspflichten erfasst, die in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang zu einer Entnahme nach § 4 Abs. 3 Satz 1 stehen (s. hierzu auch
BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Rn. 5.1. f.). Die Vorschrift stellt nicht
auf ein Verschulden des Stpfl. ab.

2. Rechtsfolge: Gewinnerhöhende Auflösung des Ausgleichspostens
Verletzt der Stpfl. die in Abs. 5 Satz 2 genannten Pflichten, ist der Ausgleichs-
posten gewinnerhöhend aufzulösen. Dabei ist der Ausgleichsposten nur für die-
jenigen WG aufzulösen, für die eine Pflichtverletzung nach Abs. 5 Satz 2 vor-
liegt.

§ 4g Anm. 49–52 Bildung eines Ausgleichspostens
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